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Anmerkungen zur Tagesordnung  „Kleines Juristentreffen“ am 06. November 2013 in Bergheim

Nachfolgend einige Gesichtspunkte, die wir bei der Diskussion der TOPS ansprechen sollten. Natürlich können weitere Gedanken angesprochen werden, insbesondere bei „Berichtspunkten“. 

TOP 1 Einleitererlaubnisse und Mertsch-Erlass

Die EU-Richtlinie über prioritäre Stoffe ist mittlerweile im EU-Amtsblatt verkündet und wird künftig durch die Oberflächengewässerverordnung umgesetzt werden. Der Text der Richtlinie ist in der TO verlinkt (Ctrl-Shift).

Die aus Sicht der Abwasserwirtschaft problematischen Stoffe sind überwiegend in eine sog. Beobachtungsliste überführt worden, so dass für diese noch nicht feststeht, ob und in welcher Konzentration sie künftig als Qualitätsziele für die Oberflächengewässer herangezogen werden.

Die Werte der Richtlinie sind für uns deshalb wichtig, weil nach der Umsetzung durch die OGewV scharfe Ziele für die Oberflächengewässer nicht nur bei der (Wieder)erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse von Bedeutung sein können, sondern im Wege nachträglicher Anordnungen auch für im Betrieb befindliche Anlagen (Kläranlagen, Sonderbauwerke).

Wir sollten uns mit der Frage befassen, ob die Oberflächengewässerverordnung (Bundesrecht) durch Landesrecht verschärft werden kann. Hierzu soll auch ein Rechtsgutachten erstattet werden. Dazu wird in der Sitzung berichtet werden.

Außerdem sollten wir darüber sprechen, ob die Bezirksregierung bei der (Wieder)erteilung wasserrechtlicher Einleitererlaubnisse diese auf drei Jahre befristen und vom Erstellen einer Machbarkeitsstudie zum Verhindern des Einleitens prioritärer Stoffe abhängig machen darf (Auflage). 

Der Hinweis ist verbunden mit der Bitte an die Kolleginnen und Kollegen um Bericht, ob bei ihnen auch die (Wieder)erteilung von Erlaubnisbescheiden mit einer deutlich geringeren Dauer als beantragt versehen und die Auflage zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Entfernen von Spurenstoffen verbunden wurde.


TOP 2 Energiepolitische Fragen

Bei der EEG-Novelle gibt es Vielzahl komplexer Fragen, die wir m.E. nicht alle behandeln können, Wir sollten meines Erachtens aber die Frage besprechen, wie sich die Verbände zu einer möglichen Veränderung des EEG, insbesondere die Befreiung von der EEG-Umlage für selbst produzierten Strom positioniert.

Es wird bei der zu erwartenden EEG-Novelle möglicherweise nicht nur über neue Anlagen, sondern auch über Bestandsanlagen gehen.

Es wird auch um eine Unterscheidung von Strom gehen, der am Standort des BHKW selbst verbraucht wird oder solchen, der durch das Versorgungsnetz zu einer anderen Verbrauchsstätte transportiert wird.

Der bdew hat nach der Wahl ein Papier „Vorschläge für eine grundlegende Reform des EEG“ zur Diskussion freigegeben, dass den Sitzungsunterlagen beiliegt. Wem 36 Seiten zu lang sind, mag sich mit dem ebenfalls beigefügten lesenswerten Artikel aus der FAZ begnügen.

Wir sollten auch darüber sprechen, welche Position die agw hier einnehmen kann und wie am besten argumentiert werden kann.

Ergänzend sollten die betroffenen Verbände über den Stand der Verfahren der (teilweisen) Befreiung von der Stromsteuer und der KWK-Umlage berichten.


TOP 3 Novelle des EU-Vergaberechts

Die Novellen der klassischen und der Sektorenvergaberichtlinie sowie der Konzessionsvergaberichtlinie wird Ende November im Europäischen Parlament endgültig verabschiedet und voraussichtlich im Januar 2014 im Amtsblatt verkündet werden. Eine konsolidierte Fassung der Richtlinien ist noch nicht verfügbar, ein (nur) englischsprachiger 4-spaltiger synoptischer Text der Sektorenrichtlinie und ein weiterer der Konzessionsrichtlinie sind in der TO verlinkt.

Neben einer allgemeinen Information über die wesentlichen Änderungen sollten über die Sonderregelungen für die Wasserversorgung (diese ist gem. Art. 9a nicht Gegenstand der Konzessionsvergaberichtlinie) - beachte aber die Revisionsklausel in Art. 51 der Konzessionsrichtlinie (S. 370) - der Abwasserbeseitigung (diese ist bei sog. „solo-Abwasser-Konzessionen“ möglicherweise Gegenstand dieser Richtlinie, vgl. Art 9a Abs. 2b, Seite 191). Dort heisst es: This Directive shall also not apply to concessions awarded by contracting authorities which pursue an activity referred to in paragraph 1 and which are connected with one of the following: with a subject-matter listed below when they are connected with an activity referred to in paragraph :: the disposal or treatment of sewage:  

Ein weiteres Thema: die Rolle der Zwangsmitgliedschaft privatrechtlicher Unternehmen in öffentlich-rechtlichen Körperschaften wie z.B. die sondergesetzlichen Wasserverbände sprechen (Art. 15 1 c) (S. 202), der in der neuen Sektorenrichtlinie gleichlautend formuliert ist. 

[bookmark: _GoBack]Außerdem zu beachten: Regeln über die (Neu)auschreibung bei wesentlichen Änderungen des Vertrages (10% / 15%) (Art. 82 S. 432 der utility directive) sowie Laufzeitverlängerungen auf 8 Jahre bei Rahmenverträgen (Art. 45 S. 318 der utility directive),


TOP 4 Allgemeine Entwicklungen der Wasserrahmenrichtlinie

Aus meiner Sicht ist dies zum einen ein Informationspunkt über zwei wichtige EuGH-Verfahren, nämlich was ist unter dem Verschlechterungsverbot nach Art. 4 WRRL und unter den Wasserdienstleistungen gem. Art. 9 WRRL zu verstehen.

Insbesondere das Verschlechterungsverbot ist nach den Urteilen des OVG Hamburg zu Moorburg (Verschlechterungsverbot setzt keinen Statuswechsel des Gewässers voraus), des VG Cottbus (Verschlechterungsverbot setzt Statuswechsel voraus) sowie der Vorlage des Bundesverwaltungsgerichts an den EuGH (diese Frage muss geklärt werden) zu erwähnen. Die Entscheidungen sind in der TO verlinkt. 

Außerdem geht es darum, ob das Verschlechterungsverbot ein zwingender Versagungsgrund oder ein bei der Ausübung des Bewirtschaftungsermessens zu beachtender Gesichtspunkt ist.

Die LAWA-Papiere sind mit elektronischer Post versandt, aus meiner Sicht sind sie lesenswert.

Auch vor dem Hintergrund von TOP 2 sollten wir darüber sprechen, welche Rolle das Verschlechterungsverbot bei der (Wieder)erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse für die verbände spielen kann (zwingender Versagungsgrund i.S.v. §§ 12 Abs. 1, 10 Nr. 3, 27 ff WHG)?

Des Weiteren ist kurz zu erwähnen die Fortschreibung der Bewirtschaftungspläne für Nordrhein Westfalen. Nach einer ersten Durchsicht besteht hier durchaus Ergänzungsbedarf, weil beispielsweise klare Vorschläge zum Umgang mit der Nitratbelastung und dem Gefährdungspotential von Biogasanlagen fehlen. 

Die agw kann berichten, welche Maßnahmen sie für sinnvoll hält. 


TOP 5: Novelle AbwAG und Abwasserverordnung

Meines Erachtens ist dies nur ein Berichtspunkt, die agw kann zu ihrer Stellungnahme zur Novelle der AbwV-E berichten. Eine aktuelle Stellungnahme des bdew zur Novelle des AbwAG ist mit elektronischer Post versandt. 


TOP 6 Novelle LWG und Verbandsgesetze

Derzeit gibt es keinen neuen Stand zu berichten, allerdings steht nach wie vor die Ankündigung eines Referentenentwurfs Ende Dezember 2013


TOP 7 Verbandsrechtliche und Tagesgeschäftsthemen

Die zu diesem Punkt genannten Unterpunkte sollten die betroffenen Verbände ansprechen, anschließend erfolgt eine gemeinsame Diskussion.


TOP 8 Neuer Termin


TOP 9 Themenvorschläge für das „große Juristentreffen“

Welche Themen der heutigen Sitzung sind für das große Juristentreffen am 20.11.2013 geeignet. Gibt es weitere Themen?


TOP 10 Verschiedenes
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